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BrarnrLwemficrrer'.

Der Bundesrath hat in der Sitzung vom 20. Juli 
1893 — Z. 589 der Protokolle — beschlossen, den Besitzern 
von landwirtschaftlichen Brennereien bis znm 15. Juni 1694 
zu gestatten, von der in ihren Brennereien gewonnenen Schlempe 
an andere Landwirthe abzugeben, ohne daß den Brennereien 
dadurch der landwirtschaftliche Charakter verloren geht.

Der Bundesrath hat in der Sitzung vom 20. Juli
1893. ß. 483 der Protokolle -- beschlossen:
1) Die Jahresmenge Branntwein, welche die einzelnen Brenne­

reien zum niedrigeren Abgabensatze herstellen dürfen, ist 
für das Betriebsjahr 1893/94 provisorisch in der Weise 
festzuhalten, daß
Ä. für die bestehenden Brennereien die seitherigen Kontin­

gentsmengen in Kraft bleiben;
5. für die nenentstandenen landwirtschaftlichen Brenne­

reien auf Antrag nach Maßgabe von § 10 der durch 
den Bundesrathsbeschlnß vom 18. Juni 1890 (ß 339 
der Protokolle) genehmigten Vorschriften und unter 
Zugrundelegung der für die Kontingentirung auf die 
Betriebsjahre 1890/91 bis 1892/03 festgestellten Ver- 
hättuißzahlen entsprechende Kontingentsmengen zu er­
mitteln sind. Von der Zuziehung von Sachverstän­
digen der Brennereiberufsgenosfenschaft zur Vornahme 
der örtlichen Ermittelungen kann abgesehen werden.

2) Wenn eine am Kontingent bisher noch nicht betheiligte 
landwirtschaftliche Brennerei oder eine am Kontingent 
bereits betheiligte Brennerei, welche während der ganzen 
Dauer der Kontingentsperiode geruht hat, jedoch nicht 
gänzlich abgemeldet worden ist, die definitive Zuwei­
sung eines Kontingents für die nächste Kontingentsperiode 
beanspruchen, oder eine am Kontingent bereits betheiligte

enertechnisches.
Brennerei den Anspruch erheben will, daß ihr Betrieb für 
die abgelaufene Kontingentsperiode als ein unregelmäßiger 
behandelt werde, so ist ein bezüglicher schriftlicher Antrag 
zu stellen. Derartige Anträge dürfen nur dann berücksich­
tigt werden, wenn sie bei der Steuerbehörde, in deren Be­
zirk die Brennerei gelegen ist, vor dem 1. Oktober 1893 
eingegangen sind. Für die der Abfertigung unterliegen­
den Brennereien kann diese Frist von den Directiobehörden 
bis znm 15. November 18H3 verlängert werden.

Für Brennereien, welche bis zum 30. September 1893 
noch nicht betriebsfähig hergestellt worden sind, ist der 
Antrag auf Ueberweifnng eines Kontingents für die näch- 
Kontingentsperiode unzulässig.

Die Brennerei-Zeitung bringt in ihrer Nr. 211 folgendes-
Steuerliche Berechnung der Ausbeute bei stritten 

Brennereien.
Auf folgende uns zugegangene Mittheilung erwidern wir 

weiter nuten:
„Ein etwas seltener Fall, der auch für die Leser der 

Brennerei-Zeitung Interesse haben dürfte, veranlaßt mich um 
Ihren gütigen Rath zu bitten.

Ich bin landwirthschaftlicher Brenner mit Hefefabrikation 
und bin fixirt. Im November 1890 fand bei mir Probe­
brennen statt, nach welchem sich nach Abzug des Schwunde- 
eine Ausbeute von 3,43 pCt. aus dem Liter Maischranm er­
gab, was amtlich festgestellt und bei der nächsten Stenerbe- 
rechnung zu Grunde gelegt wurde. Diese Ausbeute blieb, weil 
kein neues Probebrennen stattfand, bestehen bis znm 1. De­
zember 1892. Ich dcklarirte nämlich in dem Plane für De­
zember 1892 znr Einmaischung weniger Roggenschrot als bis 
dahin. Weil nun durch eine dünnere Maische auch eine ge­
ringere Ausbeute erzielt werden mußte, wovon ich aber keine


